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GESETZ ÜBER DIE VERBREITUNG 
JUGENDGEFÄHRDENDER SCHRIFTEN 

In der Fassung vom 29. April 1961 (BGBl. I 497; 
III 2161-1) mit späteren Änderungen

§ 1
(1) Schriften, die geeignet sind, Kinder und Ju

gendliche sittlich zu gefährden, sind in eine Liste auf
zunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verro
hend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder 
Rassenhaß anreizende sowie den Krieg verherrlichen
de Schriften . . .

§3
Eine Schrift darf, sobald ihre Aufnahme in die 

Liste bekanntgemacht ist, einem Kind oder Jugendli
chen nicht feilgeboten oder zugänglich gemacht wer
den.

§ 146
Verbreitung von Schund- und Schmutzerzeugnissen

(3) Schund- und Schmutzerzeugnisse sind Druck
oder ähnliche Erzeugnisse, die geeignet sind, bei Kin
dern und Jugendlichen Neigungen zu Rassen- und 
Völkerhaß, Grausamkeit, Menschenverachtung, Ge
walttätigkeit oder Mord oder anderen Straftaten so
wie geschlechtliche Verirrungen hervorzurufen.

(1) Wer Kinder oder Jugendliche dadurch gefähr
det, daß er Schund- und Schmutzerzeugnisse her
stellt, einführt oder verbreitet,

§4

(1) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste 
bekanntgemacht ist, darf nicht

1. durch Händler außerhalb von Geschäftsräumen 
oder durch Reisende von Haus zu Haus

2. in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die 
der Kunde nicht zu betreten pflegt,

3. im Versandhandel oder
4. in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln 

vertrieben, verbreitet oder verliehen oder zu diesen 
Zwecken vorrätig gehalten werden.

(2) Verleger und Zwischenhändler dürfen eine sol
che Schrift nicht an Personen liefern, soweit diese 
einen Handel nach Absatz 1 Nr. 1 betreiben oder 
Inhaber von Betrieben der in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 
bezeichneten Art sind.

§6
(1) Schriften, die Kinder oder Jugendliche offen

sichtlich sittlich schwer gefährden, unterliegen den 
Beschränkungen der §§ 3 bis 5, ohne daß es einer 
Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung 
bedarf.

(2) Für nichtig erklärt durch Beschluß des Bundesver
fassungsgerichts vom 23. 3. 1971 — Az. 1 BvL 25/61 und 
3/62.


